
Karte 2: Lnight

Lärmkartierung der

Hauptverkehrsstraßen 
mit einem Verkehrsaufkommen
über 6 Mio. Kfz p.a.
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Der Grenzwert der Verkehrslärmschutz-
verordnung (16. BImSchV) von 54 dB(A)
gilt für den Neubau oder die wesentliche
Änderung von Straßen.

Der Grenzwert der Richtlinien für den
Verkehrslärmschutz an Bundesstraßen
in der Baulast des Bundes
(VLärmSchR 97) von 62 dB(A) gilt
für bestehende Bundesfernstraßen
in der Baulast des Bundes.
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